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GEMEINDEAMT  
4881 STRASS IM ATTERGAU 
Straß im Attergau 30  
Bezirk Vöcklabruck
Oberösterreich

23.03.2026

KUNDMACHUNG
Verhandlungskundmachungen und sonstige Kundmachungen 

in elektronischer Form 

Gemäß §42 Abs. 1a des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), 
BGBl. Nr. 51/1991, i.d.g.F., gilt eine Kundmachung im Internet unter der Adresse der 
Behörde dann als geeignet, wenn sich aus einer dauerhaften Kundmachung an der 
Amtstafel der Behörde ergibt, dass solche Kundmachungen im Internet erfolgen 
können und unter welcher Adresse sie erfolgen. 

Es wird daher zur Kenntnis gebracht, dass behördliche Kundmachungen von 
Verhandlungen nach materienrechtlichen und verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen gemäß § 42 Abs. 1a AVG sowie auch sonstige öffentliche 
Bekanntmachungen und behördliche Kundmachungen vom Gemeindeamt Straß 
im Attergau unter anderem auch in elektronischer Form erfolgen können und 
unter der Adresse

https://www.strassimattergau.at/ 

veröffentlicht werden. 

Der Bürgermeister

Thomas Mayrhofer
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